
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 56-2024 
10.09.2024 

Gemäß Art. 37 Abs. 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 

22. Mai 1967 (KABI. S. 19) in der jeweils geltenden Fassung und § 31 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 32 der Ausführungsverordnung zum Vermögensaufsichtsgesetz (AVO-VAufsG) vom 30. No-

vember 2021 in der jeweils geltenden Fassung hat der Friedhofsausschuss Sooden folgende 
Friedhofsordnung erlassen.

Die alte Gebührenordnung tritt mit der Bekanntmachung der neuen Gebührenordnung außer 

Kraft.  

Die Satzungen und Ordnungen der Stadt Bad Sooden-Allendorf sind auf der Homepage von Bad 

Sooden-Allendorf www.bad-sooden-allendorf.de/politik-ortsrecht/satzungen veröffentlicht und 

können im Service-Büro zu den Dienstzeiten eingesehen werden. Gegen Kostenerstattung kön-

nen Kopien gefertigt werden. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter Tel. 05652 9585-0. 

Bad Sooden-Allendorf, 10.09.2024 

Der Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf 












